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Leitlinien zur Anrechnung von Berufstätigkeit auf die Berufspraktischen Studien  

im Studiengang Diätetik: Präsenz 

Im Studiengang Diätetik: Präsenz ist im 4. Semester ein Berufspraktisches Semester im Umfang von 
16 Wochen Vollzeitpraktikum in einer von der Hochschule Fulda anerkannten Praxiseinrichtung 
vorgesehen. 

Auf Antrag können Vollzeittätigkeiten (min. 38 h/Woche) im Umfang von 12 Monaten oder 
Halbtagstätigkeiten für die Dauer von zwei Jahren, die sich an die abgeschlossene Ausbildung 
zur/zum Diätassistent/in anschließen und inhaltlich-qualitativ den Anforderungen der 
berufspraktischen Ordnung entsprechen auf die Berufspraktischen Studien anerkannt werden. Die 
Berufstätigkeit muss in den in §4 der Berufspraktischen Ordnung genannten Tätigkeitsfeldern 
erbracht worden sein: 

• Klinische Diättherapie 
• Ernährungsberatung und -schulung 
• Prävention und Gesundheitsförderung 
• Klinische Forschung 
• Planung und Organisation wie z. B. Veranstaltungsmanagement 
• Prozessorientiertes Handeln in der Diätetik 
• Herstellung und Vermarktung diätetischer Lebensmittel 
• Rezeptentwicklung, Verkostungen, Sensorik 
• Digitale Medien in der Ernährungsberatung, Ernährungsbildung 
• Fachpublikationen, Öffentlichkeitsarbeit 

 

Voraussetzung für eine Anerkennung ist, dass vorangegangene Berufstätigkeiten in den oben 
genannten Tätigkeitsfeldern zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr als 3 Jahre zurückliegen. 
Art, Dauer und Umfang der Berufstätigkeit müssen über ein detailliertes Arbeitszeugnis oder eine 
Arbeitsbescheinigung nachgewiesen werden.  

 
Bei Anträgen zur Anerkennung selbstständiger Berufsausübung auf die berufspraktischen Studien 
sind offizielle Belege (z. B. Steuererklärung), eine ausführliche Tätigkeitsbeschreibung ergänzt durch 
weitere Nachweise z. B. über Kooperationen einzureichen und der Umfang der Tätigkeit plausibel 
und transparent darzulegen. Ferner muss aufgezeigt werden, dass die selbstständige Tätigkeit 
vergleichbar ist mit den Anforderungen, die an ein berufspraktisches Studium gestellt werden.  
 

Sofern die auf die Berufspraktischen Studien anzuerkennende Berufstätigkeit studienbegleitend 
erfolgt, ist eine Aufstellung zum Studienverlauf und zur Vereinbarkeit mit der Berufstätigkeit 
einzureichen. 

 
Es erfolgt lediglich die Anrechnung auf die 16-wöchige Praktikumsphase. Das Seminar 
„Berufsfeldvorbereitung“ ist auch bei einer Anerkennung zu absolvieren und als Prüfungsleistung ein 
Bericht aus fachwissenschaftlicher Sicht vorzulegen (wie in der Modulbeschreibung angeführt). 
 

 



Fachbereich Oecotrophologie  
Praxisreferat Diätetik: Präsenz  

 
Stand: 12.01.2022  2 

 

 

Von einer Anrechnung ausgeschlossen sind: 

-Praktika, die im Rahmen der praktischen Ausbildung zur Diätassistenz abgeleistet wurden  

-Minijobs und Nebentätigkeiten mit einem geringeren Umfang als 20 Stunden/Woche, da es nicht 
mit den Erfahrungen und der Intensität einer Berufstätigkeit in den oben genannten Feldern 
gleichzusetzen ist 

 

Hinweis: 

Die Anerkennung von Berufstätigkeit ist nicht verpflichtend, sondern eine "kann"-Bestimmung und 
damit eine Ermessensentscheidung, auch wenn ein Jahr Vollzeittätigkeit nachgewiesen werden kann. 
Ausschlaggebend für eine Anrechnung oder Ablehnung sind neben dem Umfang und der Dauer 
inhaltlich-qualitative Aspekte. 


